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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1972

Norm

EO §83 Abs2

Rechtssatz

Die Entscheidung über den Widerspruch gegen die Exekutionsbewilligung bildet ungeachtet dessen, daß sie gem § 83

Abs 2 EO in Form eines Urteils zu ergehen hat, einen Teil des Exekutionsverfahrens.

Entscheidungstexte
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